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Zur Heeresorganisation in Frankreich.
(Redaktion.)

In der Aprilnummer 1926 haben wir unter dem Titel „Betrachtungen
zur Heeresorganisation in Frankreich" auf die grundsätzliche Wichtigkeit
der Entscheidung hingewiesen, vor welcher Frankreich steht : Stehendes
Heer od/sr Miliz. Wir haben hauptsächlich auf die gewaltigen Schwierigkeiten

hingewiesen, welche dadurch entstanden sind, daß man aus
politischen und finanziellen Gründen zu einer Verkürzung der Dienstzeit
geschritten ist, ohne die gesamte Wehrorganisation dieser Neuerung
anzupassen.

Heute möchten wir diese Schwierigkeiten einmal im Einzelnen
beleuchten, um die Tiefe des ganzen Problems zu zeigen.

Das Material dazu schöpfen wir aus einer Artikelserie „La grande
misère de l'Armée", welche in den Nrn. 12,555 bis 12,559 (24.-29.
November 1926) der „France Militaire" erschienen ist, der wir natürlich
die Verantwortung für diese Angaben überlassen müssen.

/. Die wirkliche Ausbildungszeit.

Es wird folgende Berechnung aufgestellt:
Die gesetzliche Dienstzeit beträgt 18 Monate. Um den 12. bis

15. November rücken die Rekruten bei der Einheit ein; nach etwa
10 Tagen also etwa am 25. November, kann die Ausbildung be-


	...

